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Öffentliche Bekanntmachung

Betr.: Bebauungsplan Nr.211 - 2. Änderung - Robert-Koch-Straße -
hier: a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

b) Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs.2 BauGB
________________________________________________________________________

In seiner Sitzung am 08.06.2006 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Alsdorf die Aufstel-
lung des

Bebauungsplanes Nr.211 - 2. Änderung - Robert-Koch-Straße -

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.211 - 2.Änderung wird der östliche Baublock des Bebauungs-
planes Nr.211 überplant, der am 07.10.2004 rechtskräftig wurde. Das Plangebiet liegt im östlichenTeil
des Wohngebietes im Bereich des Bebauungsplanes Nr.211 zwischen der Straße "Am Sägewerk"  und
Willy-Brandt-Ring. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 0,7 ha. Ziel des Bebauungsplanes Nr.211 ist
die Schaffung von Wohnbauflächen auf dem ehemaligen Zechengelände Anna. Die 2.Änderung des
Bebauungsplanes Nr.211 setzt innerhalb der festgesetzten Wohnbauflächen einen zusätzlichen ver-
kehrsberuhigten Bereich fest.

Da durch die Festsetzung der zusätzlichen Erschließung die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-
den, wird das Verfahren nach § 13 Abs.1 und 2 Baugesetzbuch - BauGB durchgeführt. Dabei kann auf
die frühzeitige Beteiligung verzichtet und direkt die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2
BauGB durchgeführt werden. In diesem vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 Abs.3 BauGB von der
Umweltprüfung abgesehen. Alle erforderlichen Belange wurden bereits im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens Nr. 211 -Robert-Koch-Straße geklärt und ein ausführlicher Umweltbericht erstellt.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr.211 - 2.Änderung - Robert-Koch-Straße - ist aus dem nachfol-
gend abgedruckten Kartenausschnitt ersichtlich.
Der Bebauungsplan Nr.211 - 2.Änderung - Robert-Koch-Straße - und die Begründung liegen gemäß  §
3 Abs.2 BauGB für die Dauer von einem Monat und zwar vom

17.06.2006 bis zum 18.08.2006

im Fachgebiet 2.1 - Bauleitplanung, Rathaus, Hubertusstraße 17, 6.Etage während der Dienststunden

montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Offengelegte Bauleitpläne sind auch außerhalb dieser Zeiten im Flurbereich des Fachgebietes 2.1 -
Bauleitplanung, 6. Etage, einzusehen. Innerhalb dieser Auslegungsfrist können schriftlich oder zur Nie-
derschrift Anregungen vorgebracht werden. Verspätet eingehende Anregungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Hiermit wird die Offenlegungsfrist öffentlich bekanntgemacht.

Alsdorf, den 27.06.2006

Klein
Bürgermeister



Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt 06. Juli 2006 Nummer  23

- 128 -


	Page 1
	Page 2
	Page 3

